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Gefälscht wird alles.1 Motivationslagen der verschiedenen Ak-
teure des Kunstmarktes tragen oft zum Funktionieren von
Fälschungen und des Handels mit diesen bei. Findet sich dann
ein Kind, das das Offensichtliche ausspricht, sieht sich das
Recht oft höchst komplexen Problemstellungen gegenüber.

Kunstfälscher werden immer geschickter: So lässt sich anhand von
Terrakotta-Objekten etwa sehr gut der Wettlauf zwischen Fäl-
schungen und Fälschungserkennung zeigen. Ein einzelner Test
ist für die Klärung der Frage echt oder falsch oft nicht ausrei-
chend; die Aufdeckung einer „guten“ Fälschung ist ohne interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kunsthistorikern und Natur-
wissenschaftlern kaum noch möglich.2 Da das Strafrecht im Kern
nur die Fälschung bestimmter Urkunden und verwandte Hand-
lungen unter Strafe stellt,3 sind rein „private Fälschungen“ von
Artefakten rechtlich nicht bedeutsam:Wer für sich selbst Kunst

„fälscht“, ist nicht nur straffrei, sondern auch keinerlei zivil- oder
urheberrechtlichen Ansprüchen ausgesetzt: so etwa, wenn das
selbst „gefälschte“ Gemälde ganz im Stil von Hermann Nitsch in
der Privatwohnung seines „Fälschers“ hängt und Dritten gegen-
über diesem Künstler nicht ausdrücklich zugeschrieben wird.

Gefälscht wird alles, also nicht nur Kunstgegenstände ieS, son-
dern etwa auch antike Münzen, mittelalterliche Bücher,4 Reli-
quien etc. Die „Fälschungsindustrie“5 betrifft alle Bereiche –
wobei das Verhältnis von Originalen zu Fälschungen im Kunst-
bereich je nach Bereich auf 1:4 bis 1:10 geschätzt wird,6 sie ihren
größten Anteil allerdings im Niedrigpreissegment haben soll.7

Bei internationalen Sachverhalten sollte nicht übersehen wer-
den, dass der Begriff „Fälschung“ auch ungenau und irreführend
sein kann, da ihm im deutschen Sprachgebrauch ein implizit
strafrechtlicher Vorwurf, ein massives Unwerturteil innewohnt,
während andere Sprachen geläufige Begriffe für das neutralere
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„unecht“ kennen – etwa „fake“ im Englischen.8 Nicht übersehen
werden sollte auch, dass in anderen Kulturkreisen, etwa in Ost-
asien (und hier insbesondere in China), traditionell ein anderes
Denken in Bezug auf geistiges Eigentum herrscht: So gilt es etwa
als erstrebenswert, den „Meister“ so gut wie möglich zu kopieren,
und sind Kopien und Imitationen eines bereits vorhandenen Ge-
genstandes sehr hoch geschätzt.9

Die Motivationslage von Fälschern kann ebenso unter-
schiedlich sein wie jene der einzelnen Akteure des Kunstmarkts:
So gibt es bei den Fälschern traditionell einerseits den Irrefüh-
rungstyp, der sich als Künstler fühlt und von einem übersteiger-
ten Selbstwertgefühl bzw Geltungsbedürfnis geleitet wird, und
andererseits den primär von materiellen Interessen geleiteten
Kunstbetrüger, der vor allem als Händler und Sammler auftritt.10
Zur letztlich unzutreffenden Anerkennung eines Werkes als echt
mag dann und wann der Wunsch von Experten beigetragen ha-
ben, das Werk eines berühmten Künstlers entdeckt zu haben.
Ebenso können die wirtschaftlichen Interessen von Beteiligten
dazu führen, dass kein Interesse an der Enthüllung einer Fäl-
schung besteht. So ist für unbefangene Beobachter zumindest ex
post nur schwer nachvollziehbar, wieso Händlern, Auktionshäu-
sern, Sammlern, Museumsdirektoren, Kritikern und Beratern in
großen Kunstfälschungsfällen oft jahrelang nichts aufgefallen ist,
aufkommende Zweifel ignoriert und weitere Nachforschungen
unterlassen wurden. Wer aber als Außenstehender einmal auch
nur einige Stunden auf einer großen internationalen Kunstmesse
verbracht und nicht nur die Kunst gesehen, sondern auch die
Akteure in ihrer Bubble beobachtet hat, kann dies danach viel-
leicht besser verstehen. Nicht immer wird jemand aus dieser
Bubble das Kind in Des Kaisers neue Kleider sein wollen. Nicht
immer wird etwa jemand, der gerade knapp drei Millionen Euro
für ein Campendonk-Gemälde bezahlt hat, danach genau wissen
wollen, ob in den Farben dieses Gemäldes ein Pigment enthalten
ist, das zu seiner angeblichen Entstehungszeit vor hundert Jahren
in Farben noch gar nicht vorkam.11 Im Strafprozess gegen Wolf-
gang Beltracchi wurden lediglich die gestandenen Fälschungen
von 14 Gemälden verhandelt, die Gesamtzahl der von ihm ge-
fälschten Bilder dürfte hingegen bis zu 300 betragen; dann wären
heute noch rund 200 Fälschungen unentdeckt weiter in Umlauf.12

Unentdeckt oder „unentdeckt“? Betrachtet man die Abläufe im
Falle Beltracchi vor seiner Verhaftung und Verurteilung, wäre es
nicht überraschend, wenn somanches seinerŒuvres auch danach
noch weiterveräußert wurde, obwohl der eine oder die andere an
einer solchen Transaktion Beteiligte entsprechende Zweifel gehabt
haben müsste. Nicht nur für den Betrüger, sondern auch für den
Betrogenenmagmitunter der Erwerb einer Fälschung durchaus in
Ordnung gehen: Mundus vult decipi, ergo decipiatur.13 Denn
auch durch offiziell unentdeckte Fälschungen lässt sich soziales
und kulturelles Kapital anhäufen, wobei eine solche Kapitalakku-
mulation so lange funktioniert, wie die Überzeugung vom Vorlie-
gen eines Originals vom Erwerber und den Betrachtern des er-
worbenen Kunstwerks geteilt wird. So hat der Erwerber einer Fäl-
schung ein nur eingeschränktes Interesse an der Aufdeckung der
Täuschung: Denn nur solange eine Aufklärung über die Täu-
schung unterbleibt, ist das in den Erwerb investierte finanzielle
und das erworbene soziale und kulturelle Kapital gesichert.14

Diese und andere Grauzonen sind für Unternehmen vor allem
dann relevant, wenn sie eine Kunstsammlung haben – was im-
mer häufiger der Fall ist und wofür es traditionell verschiedene
Beweggründe gibt: Ausgangspunkt ist oft das Bedürfnis nach ei-
ner langfristig rentablen Investition außerhalb des eigentlichen
Unternehmenszwecks, wofür sich vor allem die Werke jüngerer,

noch unbekannter Künstler eignen. Eine derartige Corporate
Art Collection trägt auch zu einem entsprechend frischen Un-
ternehmensimage bei, was bei gesellschaftlich umstrittenen Un-
ternehmenszwecken ratsam ist. Die Kunstwerke können bei Fir-
menevents präsentiert werden und Kunden wie Mitarbeiter im
Empfangsbereich und in den Besprechungsräumlichkeiten be-
eindrucken. Geschickt ausgewählte Kunstwerke in den Räum-
lichkeiten der Mitarbeiter tragen zu deren Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz bei. Nicht zuletzt können entsprechend ausgewählte
Kunstwerke Unternehmenswerte repräsentieren und symbolisie-
ren. Umso verheerender, wenn ein von einem Unternehmen er-
worbenes Kunstwerk unter Fälschungsverdacht gerät oder sich
gar als Fälschung entpuppt. Daher mag auch das äußerst geringe
Fälschungsrisiko für junge zeitgenössische Kunst – neben dem
niedrigeren Preis und meist einwandfrei abgesicherter Prove-
nienz – zu einer Kaufentscheidung in diesem Segment beitragen.

Kunstfälschungen faszinieren. Sie faszinieren Künstler, Kunsthis-
toriker, Händler, Sammler, Sachverständige und Juristen. Fäl-
schungen gab es bereits in der Antike, im deutschen Mittelalter,
in der Renaissance und im 19., 20. und 21. Jahrhundert.15

Aber schon die scheinbar einfachen Begriffe Original, Kopie
und Fälschung erweisen sich bei näherer Betrachtung als außer-
ordentlich komplex.16 Vergleichsweise einfach erfassbar ist zwar
der Kern des Begriffs „Original“, da sowohl „Kopie“ als auch „Fäl-
schung“ ein solches „Original“ voraussetzen.17 Ein Wieviel an
Ähnlichkeit zwischen zwei Artefakten bestehen muss, damit es
sinnvoll erscheint, von einer Kopie zu sprechen, wird in kunstge-
schichtlicher Hinsicht anders beantwortet werden als etwa im Ur-
heberrecht – und welchen Grad der Fühlungnahme das nachfol-
gendemit dem vorgängigen Artefakt habenmuss und wie intensiv
das intentionale Element beim Kopiervorgang sein muss, kann
ebenfalls nicht allgemein gesagt werden. Und schließlich sind
„Kopien“ von Sonderformen der Duplizierung abzugrenzen, wie
etwa von Zitaten, Parodien, Collagen oder Appropriation Art.18

Anders als es der umgangssprachliche Gebrauch nahelegt, be-
nennt der Begriff der Fälschung keine intrinsische Eigenschaft
eines Artefakts: Denn jede Fälschung ist zunächst einmal ein
vom Fälscher angefertigtes Original – zur Fälschung wird es erst
durch die Art und Weise seiner Verwendung als etwas, das es in
Wahrheit nicht ist.19 Die Bezeichnung „Fälschung“ ist also nicht
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eindeutig, denn die Eigenschaft, Fälschung zu sein, haftet dem
Objekt ja nicht körperlich an, sondern wird erst durch Erwar-
tungshaltungen geschaffen, die von außen an das Objekt heran-
getragen werden.20 Aus einer Kopie wird eben erst bei Hinzu-
treten einer Täuschungsabsicht eine „Fälschung“, etwa wenn
ein älteres Kunstwerk im Lauf der Zeit eine unzutreffende Zu-
schreibung zu einem bestimmten Künstler erhalten hat, die sich
erst später als falsch herausstellt.21

Der Boom des Kunstmarkts – der sich marktlogisch auf hochprei-
sige Spitzenwerke der Kunstgeschichte konzentriert – ist nach wie
vor ungebrochen; allerdings vermögen nur noch die wirklich Rei-
chen im Wege des Kunstkaufs soziales und kulturelles Kapital zu
akkumulieren und ihre Begierde nach raren Objekten auszule-
ben.22 Da kunsthistorisch bedeutsame „Originale“ zwangsläufig
selten sind, können entsprechende Käufer soziale Distinktions-
gewinne einfacher und rascher durch den Erwerb teurer Luxus-
artikel erlangen als durch Kunstwerke, sodass sich die Aktivitäten
der Fälscher vom künstlerischen in den Bereich der Markenpira-
terie und der kommerziellen Produktfälschung verlagert haben.23

Fälschungen enttäuschen – zumeist berechtigte – Erwartun-
gen der Erwerber, verfälschen das Gesamtwerk eines Künstlers
und kontaminieren den Bestand überlieferter Kunstwerke.24
Das Recht hat daher für das Einschleusen von Fälschungen in
den Kunstmarkt nichts übrig: Wer ein gefälschtes Werk mit
dem Vorsatz veräußert, einen Erwerber zu täuschen und sich
dadurch einen Vermögensvorteil zu verschaffen, dem droht das
Gesetz die Strafbarkeit wegen Betrugs an.

Doch so einfach ist es selbst in der abgegrenzten Welt des
Rechts selten. Oft gibt es kein abgeschlossenes Strafverfahren –
etwa, weil die Verdächtigen verstorben oder unbekannt sind –
oder das Strafurteil entfaltet keine Bindungswirkung für die
meist deutlich komplexeren Zivilverfahren, etwa weil es freispre-
chend ist, nicht die Parteien des Zivilverfahrens betrifft oder kei-
ne für das Zivilverfahren brauchbaren Feststellungen enthält.

Entpuppt sich ein Artefakt als verdächtig, so sind in der Praxis
zunächst auf Sachverhaltsebene zahlreiche Fragen zu klären,
ohne dass es bereits im Detail auf das anwendbare Recht ankäme:
▶ Gibt es einen individuell ausgehandelten schriftlichen Ver-

trag? Immer wieder liegen schriftlich (falls überhaupt) nur
eine wenig aussagekräftige Rechnung und Verweise auf allge-
meine Geschäftsbedingungen vor, deren Gültigkeit in mehr-
facher Hinsicht fragwürdig sein kann.

▶ Werden der Vertragsgegenstand und seine bedungenen Ei-
genschaften hinreichend genau beschrieben? In der Praxis
werden etwa Begriffe wie „Echtheit“ oder „Original“ unein-
heitlich verwendet, es ist gelegentlich etwa auch von einem
„Unikat“ oder einem „Atelierbild“ die Rede.25 War die „Echt-
heit“ oÄ maßgebliche Bedingung für den Kauf?

▶ Gab es schon vor bzw bei Vertragsabschluss Hinweise auf die
Nichtanerkennung der Echtheit eines Artefakts durch be-
stimmte Personen oder Institutionen? Ist ein solcher Umstand
bzw die Echtheitseinstufung durch für die Verkehrskreise
maßgebliche Autoritäten in die Preisgestaltung eingeflossen?

▶ Sind Hinweise auf eine fehlende Echtheit des Artefakts in
den Vertrag eingeflossen, wurde also die Echtheit des Kunst-
werks hinreichend deutlich vom Vertragsinhalt ausgenom-

men? Verkäufer versuchen erfahrungsgemäß, durch gewisse
Formulierungen und/oder Hinweise zu verhindern, dass die
Echtheit eine vertraglich vereinbarte Eigenschaft der Kaufsa-
che wird. Gibt es dazu klar ausgesprochene Haftungsaus-
schlüsse?

▶ Wurde die Herkunft des Kaufgegenstands – also seine Prove-
nienz – oder seine (weiterbestehende) Aufnahme in ein
Werkverzeichnis als zugesicherte Eigenschaft vereinbart?

▶ Wie sachkundig waren die Vertragsparteien? Zwischen Ga-
leristen wird ein Vertrag vielfach anders zu beurteilen sein als
unter Privaten. Hatten Experten am Zustandekommen des
Vertrags Anteil, etwa durch Zugrundelegung ihrer Expertisen
oder als Kunstberater?

Ist österreichisches Recht auf den Vertrag anzuwenden, können
sich zunächst zahlreiche weitere Fragen stellen, etwa:
▶ Sind Verkäufer und Käufer Konsumenten oder Unterneh-

mer? Davon ist etwa die Beantwortung der Frage abhängig,
ob bestimmte Klauseln allenfalls zugrunde gelegter AGB an-
wendbar sind.

▶ Je nach Sachkunde der Vertragsparteien ist bei Erklärungen
von einem anderen Empfängerhorizont auszugehen. Falls Ex-
pertisen eingeflossen oder gar dem Vertrag zugrunde gelegt
worden sind, kommen gegebenenfalls weitere Ansprüche ge-
gen Sachverständige in Betracht, was insbesondere für den
Fall der Insolvenz oder Nichtgreifbarkeit einer Vertragspartei
praktisch relevant sein kann.

▶ Wie sind die Formulierungen und Hinweise in Verträgen aus-
zulegen, mit denen verkäuferseitig die Vereinbarung der
Echtheit des Artefakts verhindert werden soll, etwa „[. . .] zu-
geschrieben“, „bezeichnet [. . .]“, „aus der Werkstatt von [. . .]“,
„signiert [. . .]“ etc.

▶ Führt das Vorhandensein einer Signatur des Künstlers auf
dem Kunstwerk dazu, dass seine Urheberschaft schlüssig Ver-
tragsinhalt wird? Führen etwa ein hoher Kaufpreis und/oder
Werkbeschreibungen aus einem Katalog zu einer schlüssigen
Zusage der Echtheit?

Je nach Sachverhalt können sich daraus verschiedene Rechtsfol-
gen ergeben:
▶ Unterliegt eine Vertragspartei bei Vertragsabschluss einem

Irrtum, kann dieser Umstand für eine Anfechtung des Ver-
trags aufgegriffen werden. Hätte zB der Käufer also gewusst,
dass das Kunstwerk gefälscht ist, hätte er den Kaufvertrag
nicht geschlossen, falls feststeht, dass er von vornherein nur
Interesse an Originalwerken hatte (wesentlicher Irrtum).26

▶ Die Unechtheit eines Kunstwerks wird einen Sachmangel
darstellen, wenn eine bestimmte Urheberschaft Vertragsin-
halt wurde, wobei der Mangel sowohl im Vorliegen einer Fäl-
schung ieS als auch bei bloß unrichtiger Zuschreibung beste-
hen kann.27
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▶ Werden dem Vertrag Sachverständigengutachten zugrunde
gelegt, die vom Verkäufer (etwa einem Auktionshaus) beauf-
tragt wurden, kann sich die Frage stellen, ob der Sachverstän-
dige einem Dritten gegenüber haften kann: Dies wird von
der Rechtsprechung dann bejaht, wenn die Expertise erkenn-
bar drittgerichtet ist, der Dritte also erkennbar in den Schutz-
bereich des Auftrags einbezogen wurde. Der Geschädigte
kann allerdings dann keine Ansprüche gegen den zugezoge-
nen Sachverständigen geltend machen, wenn er einen ohne-
dies deckungsgleichen Anspruch gegen seinen Vertragspart-
ner hat.28

▶ In der Praxis ist auch die Befristung der möglichen An-
spruchsgrundlagen immer wieder von großer Relevanz, da
dies gegebenenfalls im Ergebnis bedeutet, dass der Erwerber
auf seiner Fälschung „sitzenbleibt“: Beim Ankauf eines
Kunstwerks spielen meist auch Emotionen eine wichtige Rol-
le, sodass es dem Erwerber oft (zu) lange schwerfällt zu akzep-
tieren, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Ver-
jährungsverzichte sind in diesem Zusammenhang schwer zu
bekommen und die kurzen Fristen für Gewährleistung (zwei
Jahre) und Irrtumsanfechtung (drei Jahre) laufen ab Überga-
be bzw ab Vertragsabschluss. Nach Ablauf dieser kurzen Fris-
ten sind denkbar, aber in der Praxis meist schwierig durchzu-
setzen: Der Arglisteinwand gegen den Verjährungsein-
wand,29 die Anfechtung wegen Arglist (dreißig Jahre) oder
der Schadenersatzanspruch (drei Jahre ab Kenntnis von Scha-
den und Schädiger, wenn dem Geschädigten der Schaden vor
Ablauf der objektiven Frist von dreißig Jahren bekannt wird).
Wenn der Verkäufer aber die übliche Sorgfalt jener Personen
eingehalten hat, die die betreffende Tätigkeit ausüben – also
die in Kunsthändlerkreisen üblichen Vorkehrungen bei An-
kauf von Kunstgegenständen –, wird ihm der ihm obliegende
Gegenbeweis mangelnden Verschuldens beim Verkauf des
Kunstwerks gelingen und der Schadenersatzanspruch schei-
tern.30

Kunsthandel hat eine ausgeprägte internationale Dimension.
Weist ein Rechtsgeschäft Verbindungen zu anderen Rechtsord-
nungen auf, wird durch die Kollisionsnormen des internationa-
len Privatrechts geklärt, welcher Rechtsordnung das konkrete
Geschäft unterliegt. In der Praxis wird dies vor allem die
Rom I-Verordnung sein, die den Vertragsparteien die Rechts-
wahl durch vertragliche Vereinbarung gestattet. Diese Möglich-
keit wird nur dort eingeschränkt, wo bestimmte Schutzinteressen
zum Schutz der schwächeren Vertragspartei, etwa eines Verbrau-
chers, betroffen sind.31 Sofern keine wirksame Rechtswahl getrof-
fen wurde, richten sich Kaufverträge über bewegliche Sachen
grundsätzlich nach dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art 4 Abs 1 lit a
Rom I-VO); Verbraucherverträge werden hingegen am Recht
des Staates angeknüpft, in welchem der Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer seine Tätig-
keit in diesem Staat ausübt oder seine Tätigkeit auf diesen Staat
ausrichtet (Art 6 Abs 1 Rom I-VO). Haben die Vertragsparteien
eines Kaufvertrages ihre Niederlassungen (oder natürliche Perso-
nen ihren gewöhnlichen Aufenthalt) in verschiedenen Staaten,
kann materiell das UN-Kaufrecht zur Anwendung gelangen.32
Da Kunstwerke im internationalen Kunsthandel oft innerhalb
kurzer Zeit mehrfach weiterverkauft und über mehrere Länder-
grenzen hinweg gehandelt werden, zieht dies bei Aufkommen
eines Fälschungsverdachts oft großen Aufwand zur Ermittlung

des anwendbaren Rechts nach sich, was aber nicht zu einem ein-
deutigen Ergebnis führen muss. Besonderer Wert ist daher auf
die Vereinbarung einer gültigen Rechtswahlklausel zu legen.

Schon der Umgang mit aufgedeckten Fälschungen wirft viele
umstrittene Fragen auf, etwa auch die, ob Kennzeichnung, Ein-
ziehung oder Vernichtung angemessene Konsequenzen wä-
ren.33 Da im Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung der
Begriff des Originals unter Druck gerät, also die allgemeine
Wertschätzung für das Einzigartige ebenso schwindet wie das
Interesse an Originalität, gilt dies zwangsläufig auch für Fäl-
schungen.34 Die Entstehung zeitgenössischer Kunstwerke lässt
sich heute in den meisten Fällen eindeutig dokumentieren, wenn
auch hier die klassischen Graubereiche übrig bleiben, wie das
Verschweigen von Miturhebern oder die Bagatellisierung des
Werkstattanteils. Künstliche Intelligenz lässt sich mittlerweile
als zusätzliches Hilfsmittel bei der Analyse der Echtheit bzw Ori-
ginalität von Artefakten neben den traditionellen Methoden wie
naturwissenschaftlich-technischen Untersuchungen oder Prove-
nienzforschung einsetzen.35 Allerdings lässt sich Künstliche In-
telligenz auch zur Fälschung bestimmter Artefakte einsetzen, so-
dass sich hier auf technologischer Ebene das klassische Katz-
und-Maus-Spiel wiederholt.36 Der Werkzeugkoffer zur Aufde-
ckung rechtswidriger Fälschungen wurde jedenfalls größer – ob
die Bereitschaft zum Einsatz der darin enthaltenen Tools größer
geworden ist, bleibt allerdings offen.
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